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Donnerstag den 3.Ottobcr 1872.

MH-2) Kundmachung.
Da sich die Fälle häufen, daß literarische oder

Kunsteingaben aus den Kronländeru ohne vor-
hergcgangcne Einsendungsbewilligung direct an Seine
Majestät den Kaiser oder an die k. l . Obersten
Hofämter in Wien gelangen, so wird hiermit in
Erinnerung gebracht, daß zu solchem Behufe früher
nn Wege der betreffenden k. k. Landesbehörden die
vorläufige Al lerhöchste G e n e h m i g u n g zur
Einsendung (ohne Aufchluß des Objectes) einzu-
holen ist. »

Directe Einsendungen werden jederzeit abge-
wiesen und auf Kosten des Abfcnders zurückgemittclt.

Wien, im September 1872.
Vom k. k. Vl ierj lkämmcrer-Amle.

(385—3) M^I 5197"

Verlautbarung.
Mi t 1. Oktober d. I . wird die neuerrichtele

k. k. Mädchcnfchule, welche als Uebungsfchule mit
der hiesigen staatlichen Lchrerinnen-Vildungsanstalt
verbunden wird, eröffnet. Dicfclbc beginnt mit dcr
ersten Schulklasse und ist vorläufig am Neuen
Markte im Graf Gallenberg'schen Hause unterge-
bracht.

Dies wird mit dem Beisatze zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, daß die Eltern, welche ihre Töchter
w diefe Mädchenschule zu schicken wi'mfchen, die-
selben rechtzeitig bei der betreffenden k. k. Direction
anzumelden haben.

Laibach, am 25. September 1872.
K. k. Landeoschulrall) für K ra in .

" ( 3 ^ — 2 ) ^ Nr . '455 .

Kundmachung.
Die nächste Staatsprüfung aus der

StMltsrechnungs-Miss-nschast
Wird amH >. Oktober > » 7 2 abgehalten werden.

Diejenigen, welche sich dieser Prüfung unter-
ziehen wollen, haben ihre nach §H 4, 5) und 8 des
Gesetzes vom 17. November 1852 (Reichsgesctz-
blatt Nr. 1 vom Jahre 1853) verfaßten, voll-
ständig instruierten Gesuche

bis 18 . O k t o b e r 1 8 7 2
an den unterzeichneten Präses einzusenden und darin
insbesondere documentiert nachzuweisen, ob sie die
Vorlesungen über die Verrechnungskundc frequentiert
oder, wenn sie dieser Gelegenheit entbehrten, durch
welche Hilfsmittel sie sich als Autodidakten die
erforderlichen Kenntnisse angeeignet haben.

Nicht gehörig belegte Gesuche werden abschlä-
gig beschieden werden.

Graz, am 28. September 1872.
P r 8 sc « d e r S t a a t s . - P r l l , u » a « - 2 o m m i ss io u f ü r b ic

S l a l l t S s t c h » > l N g « - W l s s e n l c h a f t :
Josef Oalasan; Lichtnessel m, p.,

l. l. Stalthalterei-Rlllh.

(386-.H Nr. 1254.

Kundmachung. .
Zufolge hohen Finanz Ministerial - E r la^^

vom 25. September 1872, Z, 2720«, wird f
du Z)ara- und Hara-Trabucco-Cigarren der be<
stehende Großverschlciß-Prcis von l! f l . 30 kr. auf
sechs Gulden vlcrzig Kreuzer (<; f l . 40 kr.) erhöht.
Der Kleinvcrschleiß-Preis bleibt unverändert.

Dcr neue Grohvcrschlciß Prcis ^i t t a,u Nen
Oktober 1872 in Wirkfamkeit.

Laibach, am 30. September 1872.

Von der k. k. FmanH.Direclion.

( 3 8 7 ^ 1 ) 3tr71^270^

Kulldmachung.
I m Einvernehmen mit dem k. ung. Handels^

Ministerium ist beschlossen worden, vom 1. Oktober
1872 ab durch die PostVerwaltung Streifbänder
Mit dem Poststempel von 2 Neukreuzern für Druck-

sachen auszugeben, und wivd ^us diesem Anlasse
folgendes bemerkt:

1. Diefe Streifbänder sind an dcr rechten obern
Ecke mit dem Poststempel, ferner an ihren Längen
scitcn mit einer fchmalen Einfassung iu gelber Farbe
und an einer Kante der Nuckelte unt emem Klebe-
stoff zur Herstellung des Vcrjchlusfes versehen.

2. Die gestempelten Strelsbänder werden an
das Publicum m Partien von je 5 Stück um den
Preis von je I I Nkr. ausgegeben.

Den Redactionen penodlscher Druckschriften
werden auf ihr Verlangen die zur Franlicrung ihrer
Blätter erforderlichen Schleifen in ganzen Bogen
(tt Stück Schleifen ans einem Bogen) in Paruen
von je 10 Bogen ä 1 f l . 32 kr. abgelassen.

3. Die für das tönig. ung. Postgebiet auf-
gelegten, mit dem ungarischen Poststempel verfehenen
Scylcisenbändcr werden vei der Aufgabe im dies
fettigen Postgebictc nicht zugelassen.

4. Emzclnc durch Vclfehcn oder Zufall un-
brauchbar gewordenen Streifbänder können bei den
Postämtern ycgcn Briefmarken u 2 kr. umgetaujcht
wcrdcn, wcnn sie kein Merkmal einer postämllichen
Behandlung an sich tragen.

5. ES ist jedermann freigestellt, wie bisher,
eigene Schleifen oder Streifbänder in Verwendung
zu bringen; bei Perwendung der ämtlich aufgelegten
Streifbänder sind, im FaUc das Gewlcht der Sen^
dung A Zolloth überschreitet, die zur vollständigen
Flankierung erforderlichen Ergänzungsbnesmarlen
auf dcr Adrcßfctte der Schleyc auszukleben.

Aus den Schleifen ausgeschnittene und andern
Schleifen aufgeklebte Stempel werden als ungiltig
betrachtet.

Hievon wird das Public um infolge Erlasses
des hohen Handelsministeriums vom 14. d. M . ,
Z. 101514/4^7, in Kenntnis geseht.

Trieft, am 26. September 1872.
Fi . k. Po/ l-Direcl ion.

( 3 8 8 — y Nr. 1686.'

Kundmachung.
Zur Sichcrstcllung der Verpflegung der dies-

gerichtlichen Häftlinge, dcr Ausbesserung und Reini-
gung dcr Aircstwäfche und der Lieferung dcS Lagcr-
stroheS während des Jahres 1873 wird am

16. O k t o b e r 1 8 7 2
vormittags 9 Uhr hicrgcrichts die Minuendolicita-
tion statlsindcn, wozu die Unternehmungslustigen
mit dcm Beifügen eingeladen werden, daß die Li-
citationöbcdingnlsse Hiergerichts eingesehen werden
können.

K. f. stä'dtisch-delegiertes Bezirksgericht Lai-
bach, am 30. September 1872.

(389—1) Nr. 1685.

Licfcrilngs Ausschmbeu.
Bei dcr k. k. Bcrgdircction Idr ia in Kram

werden
KU«« Motzen Weizen,
l ^ N « ,, K o r n und
H t t t t « „ K u k u r u t z

mittelst Offerte unter nachfolgenden Bedingungen
angekauft:

1. Das Getreide muß durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, und dcr Mctzcn Weizen
muß wenigstens 84 Pfund und das Korn 75 Pfund
wiegen.

2. Das Getreide wird von dem k. k. Wirth-
schaftsamtc zu Idr ia im Magazine in den cimcn-
tirtcn Gefäßen abgemessen und übernommen und
jenes, welches den Oualitäts Anforderungen nicht
entspricht, zurückgewiesen.

Dcr Lieferant ist verbunden, für jede zurück-
gestoßene Partie anderes, gehörig qualificiertcs Ge-
treide der gleichnamigen Gattung um den contract»
mäßigen Preis längstens im nächsten Monate zu
liefern.

Es steht dem Lieferanten frei, entweder selbst
oder durch einen Bevollmächtigten bei der Ueber
nähme zu intervenieren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Lieferanten
oder Bevollmächtigten muß jedoch der Befund des
k. k. Wirthschaftsamtcs als richtig und unwider^
sprechlich anerkannt werden, ohne daß der Liefe
rant dagegen Einwendung machen könnte.

3. Hat dcr Lieferant das zu liefernde Getreide
loco Idria zu stellen, und es wird auf Verlaw
gen desselben der Werksfrachter von Seite des
Amtes verhalten, di? Verfrachtung von Loitsch nach
Idria um den festgesetzten Preis von 24 Neu
treuzer pr. Sack oder 2 Mctzcn zu leisten.

4. Die Bezahlung geschieht nach Uebernahine
des Getreides entweder bei der k. k. Bergdirections
kassc zu Idr ia oder bei der k. f. Landeshauptkasse
zu Laibach gegen klassenmäßig gestempelte Quittung,
wcnn der Ersteher kein Gewerbsmann oder Han-
delstreibender ist, im letzteren Falle aber gegen
einc mit cincr 5 kr. Stcmpclmarke versehene sal-
dierte Rechnung.

5. Die mit einem 50 - Neukreuzer ^ Stempel
versehenen Offerte haben längstens

b is : « . O k t o b e r > 5 3 H

bei der k. k. Bergdirection zu Idr ia einzutreffen.
6. I n dem Offerte ist zu bemerken, welche

Gattung und Ouantität Getreide der Lieferant zu
liefern Willens ist, und der Preis looo Idr ia zu
stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Körner-
gattungen lauten, so steht es der Bergdirection frei,
den Anbot für mehrere oder auch nur für einc
Gattung anzunehmen oder nicht.

7. Zur Sicherstellung für die genaue Zuhal
tung der sämmtlichen Vertrags - Verbindlichkeiten
ist dem Offerte ein lOverc. Vadium entweder bar,
oder in annehmbaren Staatspapieren zu dem Tages
courfc, oder die Quittung über dessen Deponierung
bei irgend einer montanistifchen Kasse oder der l . k.
Landcshauptkasse zu Laibach anzuschließen, widri
gcns auf das Offert keine Rücksicht genommen wer
den könnte.

Sollte Contrahent die Beriragsverbindlichkei
ten nicht zuhalten, so ist dem Acrar das Recht ein
geräumt, sich für einen dadurch zugehenden Schaden
sowohl an dem Badium als an dessen qesammtem
Vermögen zu regrcssicren.

8. Denjenigen Offerenlen, welche l».
trcide-Liefcrung erstehen, wird das erlegte ^
allfobald zurückgestellt, der Ersteher aber von der
Annahme seines Offertes verständiget werdcn, wo
dann er die cinc Hälfte des Getreides b i s (5noe
N o v e m b e r K ^ » 7 3 , die zweite Hälfte b i s
M i t t e Dezember Z D ? H zu tiefem hat.

9. Auf Verlangen werden die für die Liefenmq
erforderlichen Getreide - Säcke von dcr k. k. Vcig
direction gegen jedesmalige ordnungsmäßige Rück
stellung unentgeltlich, jedoch ohne Vergütung der
Frachtspesen, zugcfcndct.

Der Lieferant bleibt für einen allfälligen Ver
lust an Säcken während der Lieferung ha'

10. Wird sich vorbehalten, gegen dc«l ,,
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergreifen, durch
welche die pünktliche Erfüllung der Contractsbe
dingnisfe erwirkt wcrdcn kann, wogegen aber auch
demselben dcr Rechtsweg für alle Ansprüche offen
bleibt, d!e derselbe aus den Contracts-Bedingun
gen machen zu können glaubt. Jedoch wird aus
drücklich bedungen, daß die aus dem Vertrage etwa
cntfpringcndcn RcchtSstlcitigkciten, das Aerar möge
als Kläger oder Gcllagtcr eintreten, so wie auch
die hieraus Bezug habenden Sicherstellungs und
Erccutionöschrittc bci demjenigen im Sitze dcs FiS
calamtes befindlichen Gerichte durchzuführen sind,
welchem der Fiscus als Geklagter untersteht.

Von der k. k. Berstdirection Idria,
am 1. Oktober 1872.


